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kommens vorgesehenen Frist

180. Beschluß der Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) be-
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1 7 5 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 13. Mai 1967 betreffend den
Geltungsbereich der drei am 20. April 1921
zu Barcelona abgeschlossenen Übereinkom-
men (Übereinkommen und Statut über die
Freiheit des Durchgangsverkehrs, Überein-
kommen und Statut über das Regime der
schiffbaren Wasserwege von internationaler
Bedeutung sowie Zusatzprotokoll zu dem
Übereinkommen über das Regime der schiff-
baren Wasserwege von internationaler Be-

deutung)

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen ist Nepal am 22. August 1966
dem Übereinkommen und Statut über die Frei-
heit des Durchgangsverkehrs (BGBl. Nr. 429/

1924, letzte Kundmachung betreffend den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 97/1957) beigetreten.

Ferner haben Rwanda und Malta am 10. Feber
1965 bzw. am 13. Mai 1966 erklärt, sich an das
vorangeführte Übereinkommen und Statut ge-
bunden zu erachten, dessen Geltung bereits vor
Erlangung der Unabhängigkeit auf das Gebiet
dieser Staaten ausgedehnt worden war.

Malta hat am 13. Mai 1966 eine gleichlautende
Erklärung hinsichtlich des Übereinkommens und
Statuts über das Regime der schiffbaren Wasser-
wege von internationaler Bedeutung sowie hin-
sichtlich des Zusatzprotokolls hiezu (BGBl.
Nr. 429/1924, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 394/1933) ab-
gegeben.

Klaus

176.

ABKOMMEN zwischen der Bundesregierung
der Republik Österreich und der Regierung
der Volksrepublik Bulgarien über die Auf-

hebung der Sichtvermerkspflicht

Die Bundesregierung der Republik Öster-
reich und die Regierung der Volksrepublik
Bulgarien sind, in dem Wunsche, den Reise-
verkehr zwischen Österreich und Bulgarien
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zu erleichtern und damit die Beziehungen zwi-
schen beiden Staaten zu fördern, über folgendes
übereingekommen:

Artikel 1

Die Staatsbürger der Vertragsstaaten, die ein
im Artikel 4 angeführtes Reisedokument mit
sich führen, dürfen ohne Sichtvermerk des ande-
ren Vertragsstaates durch dessen Hoheitsgebiet
durchreisen oder in dessen Hoheitsgebiet ein-
reisen und sich dort drei Monate — wenn sie
einen Diplomatenpaß mit sich führen, sechs
Monate — aufhalten.

Artikel 2

Die Staatsbürger der Vertragsstaaten, die In-
haber eines Diplomatenpasses oder eines Dienst-
passes sind und im anderen Vertragsstaat bei
einer dort befindlichen diplomatischen oder
konsularischen Vertretung ihres Staates in Ver-
wendung stehen, sowie ihre Familienangehörigen,
sofern diese im Besitz eines im Artikel 4 angeführ-
ten Reisedokumentes sind, dürfen sich für die
Dauer der Dienstverwendung des Diplomaten-
paßinhabers oder des Dienstpaßinhabers auf dem
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates auf-
halten.

Artikel 3

Die Staatsbürger der Vertrags Staaten, die sich
zum Zweck der Arbeitsaufnahme oder zu einem
drei Monate — bei Inhabern von Diplomaten-
pässen zu einem sechs Monate — übersteigenden
Aufenthalt in das Hoheitsgebiet des anderen
Vertragsstaates begeben, benötigen einen Sicht-
vermerk. Dieser konsularische Sichtvermerk
wird gebührenfrei erteilt.

Artikel 4

(1) Der Grenzübertritt auf Grund dieses
Abkommens ist den Inhabern nachstehender
gültiger Reisedokumente gestattet: Diplomaten-
paß, Dienstpaß, gewöhnlicher Reisepaß, Sammel-
reisepaß und Seedienstbuch. Der Grenzübertritt
auf Grund dieses Abkommens ist ferner den In-
habern der für bulgarische Staatsangehörige
ausgestellten Passavants, jedoch nur zum Zwecke
der Durchreise, gestattet.

(2) Der Grenzübertritt kann an allen für den
internationalen Reiseverkehr zugelassenen Über-
tritts stellen erfolgen.

Artikel 5

(1) Die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten
über den Aufenthalt und die Ausreise von Aus-
ländern bleiben durch dieses Abkommen un-
berührt.

(2) Ebenso bleibt das Recht der Vertragsstaaten,
Staatsbürger des anderen Vertragsstaates aus
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Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder wegen Gefährdung anderer öffent-
licher Interessen zurück- oder auszuweisen,
unberührt.

Artikel 6

Jeder Vertragsstaat gestattet Personen, die mit
einem in Artikel 4 angeführten Reisedokument
auf Grund dieses Abkommens die österreichische
beziehungsweise die bulgarische Grenze über-
schritten haben, jederzeit die Rückreise auf
sein Hoheitsgebiet.

Artikel 7

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesund-
heit die Anwendung dieses Abkommens vor-
übergehend aussetzen. Einführung und Auf-
hebung dieser Maßnahme sind dem anderen Ver-
tragsstaat auf diplomatischem Wege vorher
mitzuteilen.

Artikel 8

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens
tritt das Abkommen über die Aufhebung des
Sichtvermerkszwanges für Diplomatenpaßinhaber
zwischen der Republik Österreich und der Volks-
republik Bulgarien vom 12. Juli 1965 außer Kraft.

Artikel 9

(1) Dieses Abkommen ist auf unbestimmte
Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es
mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

(2) Dieses Abkommen tritt dreißig Tage nach
seiner Unterzeichnung in Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten dieses Abkommen unterschrieben
und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Sofia, am 21. April 1967, in
zweifacher Ausfertigung in deutscher und bulga-
rischer Sprache, wobei beide Texte authentisch
sind.

Für die Bundesregierung der
Republik Österreich:

Nezbeda m. p.

Für die Regierung der
Volksrepublik Bulgarien:

Grosew m. p.

Das vorliegende Abkommen ist gemäß seinem Artikel 9 Absatz 2 am 21. Mai 1967 in Kraft
getreten.

Klaus
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177 . Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien über den Zugang zur Kirche St. Ponkratzen

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 5559-A/67

Belgrad, am 26. April 1967

Die Österreichische Botschaft drückt dem
Staatssekretariat für Auswärtige Angelegenheiten
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien ihre vorzügliche Hochachtung aus und
beehrt sich folgendes mitzuteilen:

Vom Wunsche geleitet, den österreichischen
Teilnehmern am Kleinen Grenzverkehr zwischen
der Republik Österreich und der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien an bestimm-
ten Tagen den kürzesten Zutritt zu der auf jugo-
slawischem Staatsgebiet gelegenen Kirche St. Pon-
kratzen zu ermöglichen, schlägt die Österrei-
chische Bundesregierung den Abschluß nachste-
hender Vereinbarung vor:

1. Die Inhaber von österreichischen Ausweisen
für den Kleinen Grenzverkehr dürfen zum Be-
such der Kirche St. Ponkratzen die Staatsgrenze
auf dem Übergang zwischen den Grenzsteinen
XII/60 und XII/61 überschreiten.

2. Das Überschreiten der Staatsgrenze ist beim
Eintritt und Austritt an folgenden Tagen in der
Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr gestattet:

— Ostermontag
— 12. Mai
— 1. Sonntag nach dem 12. Mai
— Pfingstmontag
— 17. Juli
— 1. Sonntag nach dem 17. Juli
— 1. Sonntag im September.

3. Der Aufenthalt auf jugoslawischem Staats-
gebiet ist nur in der Kirche St. Ponkratzen und
im Bereich unmittelbar um die Kirche gestattet.

4. Nach Beendigung der Feierlichkeiten haben
die oben genannten Personen bei der Rückkehr
nach Österreich die Staatsgrenze wiederum an
dem im Punkt 1 bezeichneten Übergang zu über-
schreiten.

5. Für die Verbringung von Waren werden die
für den Kleinen Grenzverkehr zwischen der Re-
publik Österreich und der Sozialistischen Födera-
tiven Republik Jugoslawien geltenden Bestim-
mungen angewendet.

6. Jede der beiden Regierungen kann diese
Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von
30 Tagen jederzeit schriftlich kündigen.

Falls die Regierung der Sozialistischen Födera-
tiven Republik Jugoslawien diesem Wortlaut zu-
stimmt, werden diese Verbalnote und die Ant-
wortnote des Staatssekretariates für Auswärtige
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Angelegenheiten eine Vereinbarung zwischen den
Regierungen der Sozialistischen Föderativen Re-
publik Jugoslawien und der Republik Österreich
bilden, welche 30 Tage nach Vornahme des
Notenwechsels in Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, um dem Staatssekretariat für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Sozialistischen Föde-
rativen Republik Jugoslawien den Ausdruck ihrer
vorzüglichen Hochachtung zu erneuern.

L.S.
Staatssekretariat für
Auswärtige Angelegenheiten
Belgrad

DRZAVNI SEKRETARIAT
ZA INOSTRANE POSLOVE
Zl. 414379

Belgrad, am 26. April 1967

Das Staatssekretariat für Auswärtige Angele-
genheiten der Sozialistischen Föderativen Re-
publik Jugoslawien drückt der Österreichischen
Botschaft seine vorzügliche Hochachtung aus und
beehrt sich, den Empfang der da. Note, Zl. 5559-
A/67 vom 26. April 1967 zu bestätigen, die wie
folgt lautet:

„Die Österreichische Botschaft drückt dem
Staatssekretariat für Auswärtige Angelegenheiten
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien ihre vorzügliche Hochachtung aus und
beehrt sich folgendes mitzuteilen:

Vom Wunsche geleitet, den österreichischen
Teilnehmern am Kleinen Grenzverkehr zwischen
der Republik Österreich und der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien an bestimm-
ten Tagen den kürzesten Zutritt zu der auf jugo-
slawischem Staatsgebiet gelegenen Kirche St. Pon-
kratzen zu ermöglichen, schlägt die Österrei-
chische Bundesregierung den Abschluß nachste-
hender Vereinbarung vor:

1. Die Inhaber von österreichischen Ausweisen
für den Kleinen Grenzverkehr dürfen zum Be-
such der Kirche St. Ponkratzen die Staatsgrenze
auf dem Übergang zwischen den Grenzsteinen
XII/60 und XII/61 überschreiten.

2. Das Überschreiten der Staatsgrenze ist beim
Eintritt und Austritt an folgenden Tagen in der
Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr gestattet:

— Ostermontag
— 12. Mai
— 1. Sonntag nach dem 12. Mai
— Pfingstmontag
— 17. Juli
— 1. Sonntag nach dem 17. Juli
— 1. Sonntag im September.
3. Der Aufenthalt auf jugoslawischem Staats-

gebiet ist nur in der Kirche St. Ponkratzen und
im Bereich unmittelbar um die Kirche gestattet.
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4. Nach Beendigung der Feierlichkeiten haben
die oben genannten Personen bei der Rückkehr
nach Österreich die Staatsgrenze wiederum an
dem im Punkt 1 bezeichneten Übergang zu über-
schreiten.

5. Für die Verbringung von Waren werden die
für den Kleinen Grenzverkehr zwischen der Re-
publik Österreich und der Sozialistischen Födera-
tiven Republik Jugoslawien geltenden Bestim-
mungen angewendet.

6. Jede der beiden Regierungen kann diese
Vereinbarung unter Einhaltung einer. Frist von
30 Tagen jederzeit schriftlich kündigen.

Falls die Regierung der Sozialistischen Födera-
tiven Republik Jugoslawien diesem Wortlaut zu-
stimmt, werden diese Verbalnote und die Ant-
wortnote des Staatssekretariates für Auswärtige
Angelegenheiten eine Vereinbarung zwischen den
Regierungen der Sozialistischen Föderativen Re-
publik Jugoslawien und der Republik Österreich
bilden, welche 30 Tage nach Vornahme des
Notenwechsels in Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, um dem Staatssekretariat für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Sozialistischen Föde-
rativen Republik Jugoslawien den Ausdruck ihrer
vorzüglichen Hochachtung zu erneuern."

Das Staatssekretariat für Auswärtige Angele-
genheiten der Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien beehrt sich, der Österreichischen
Botschaft mitzuteilen, daß die jugoslawische Re-
gierung mit dem vorstehenden Vorschlag der
österreichischen Regierung einverstanden ist.

Das Staatssekretariat für Auswärtige Angele-
genheiten der Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien benützt diese Gelegenheit, um
der Österreichischen Botschaft den Ausdruck
seiner vorzüglichen Hochachtung zu erneuern.

L.S.

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
B e l g r a d

Die in vorstehendem Notenwechsel enthaltene Vereinbarung ist am 26. Mai 1967 in Kraft
getreten.

Klaus

1 7 8 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 23. Mai 1967 betreffend die An-
nahme der Vereinbarung vom 17. Dezember
1962 über die Anwendung des Europäischen
Übereinkommens über die internationale
Handelsschiedsgerichtsbarkeit durch Frank-

reich
Nach Mitteilung des Generalsekretariats des

Europarates hat Frankreich seine Annahme-
urkunde zur Vereinbarung über die Anwendung

des Europäischen Übereinkommens über die
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit,
BGBl. Nr. 19/1965, am 30. November 1966 hin-
terlegt.

Die vorliegende Vereinbarung ist gemäß ihrem
Artikel 2 Absatz 3 im Zusammenhalt mit Arti-
kel 4 für Frankreich am 16. März 1967 in Kraft
getreten.

Klaus
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179.
Nachdem der Beschluß der Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens

(GATT) vom 15. März 1965 betreffend die Verlängerung der im Artikel XX lit. j) des Allgemeinen
Abkommens vorgesehenen Frist, welcher also lautet:

(Übersetzung)

I n d e r E r w ä g u n g , daß Artikel XX
litera j) vorsieht, daß die VERTRAGS-
PARTEIEN spätestens am 30. Juni 1960 prüfen
werden, ob es notwendig ist, diese litera beizu-
behalten, und in der Erwägung, daß die VER-
TRAGSPARTEIEN durch den Beschluß vom
3. Juni 1960 übereingekommen sind, diese litera
im Text des Artikels XX bis auf weiteres beizu-
behalten und die Notwendigkeit hiefür spätestens
am 30. Juni 1965 neuerlich zu prüfen,

Haben die VERTRAGSPARTEIEN,

N a c h n e u e r l i c h e r P r ü f u n g dieser
Frage auf ihrer 22. Tagung

B e s c h l o s s e n , litera j) des Artikels XX bis
auf weiteres beizubehalten und die Notwendig-
keit für die Bestimmungen dieser litera im
Jahre 1970 wieder zu prüfen.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Beschluß für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der in diesem Beschluß enthaltenen Bestimmung.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 27. Jänner 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Bock

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten;
Toncic

Der vorliegende Beschluß ist am 15. März 1965 in Kraft getreten.
Klaus
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180.
Nachdem der Beschluß der VERTRAGSPARTEIEN des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens (GATT) vom 5. April 1966 betreffend Verfahrensvorschriften zur Anwendung des
Artikels XXIII, welcher Beschluß also lautet:

(Übersetzung)

Die VERTRAGSPARTEIEN -
I n d e r E r k e n n t n i s , daß die unverzügliche

Beilegung von Situationen, in denen eine Ver-
tragspartei der Auffassung ist, daß Zugeständnisse
oder sonstige Vorteile, die sich mittelbar oder
unmittelbar auf Grund des Allgemeinen Ab-
kommens für sie ergeben, durch Maßnahmen
einer anderen Vertragspartei geschmälert werden,
für die wirkungsvolle Anwendung des Allge-
meinen Abkommens und für die Aufrecht-
erhaltung eines angemessenen Gleichgewichtes
zwischen den Rechten und Verpflichtungen aller
Vertragsparteien unerläßlich ist,

I n d e r w e i t e r e n E r k e n n t n i s , daß
das Bestehen einer solchen Situation geeignet ist,
dem Handel und der wirtschaftlichen Entwick-
lung der weniger entwickelten Vertragsparteien
schweren Schaden zuzufügen, und

I n d e r B e k r ä f t i g u n g ihrer Entschlos-
senheit, die Lösung solcher Situationen unter
voller Berücksichtigung der Notwendigkeit eines
Schutzes sowohl des gegenwärtigen als auch des
potentiellen, durch solche Maßnahmen betrof-
fenen Handels der weniger entwickelten Ver-
tragsparteien zu erleichtern —

B e s c h l i e ß e n w i e f o l g t :

1. Wenn Konsultationen zwischen einer weniger
entwickelten Vertragspartei und einer entwickel-
ten Vertragspartei über eine der in Artikel XXIII
Absatz 1 genannten Angelegenheiten nicht zu
einer zufriedenstellenden Lösung führen, kann
die weniger entwickelte Vertragspartei, die über
die Maßnahme Beschwerde führt, die Angelegen-
heit, die den Gegenstand der Konsultationen bil-
det, dem Generaldirektor vorlegen, damit dieser
v o n A m t s w e g e n seine guten Dienste an-
bieten kann, um eine Losung zu erleichtern.

2. Zu diesem Zwecke werden die beteiligten
Vertragsparteien auf Ersuchen des General-
direktors umgehend jede sachdienliche Infor-
mation beistellen.
3. Nach Erhalt dieser Information wird der
Generaldirektor Konsultationen mit den betei-
ligten Vertragsparteien und mit solchen anderen
Vertragsparteien oder zwischenstaatlichen Orga-
nisationen, die er für geeignet ansieht, abhalten,
um eine für beide Teile annehmbare Lösung zu
fördern.

4. Wenn nach Ablauf von zwei Monaten seit
Beginn der in Ziffer 3 bezeichneten Konsulta-
tionen keine für beide Teile annehmbare Losung
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erzielt wurde, wird der Generaldirektor auf Er-
suchen einer der beteiligten Vertragsparteien die
Aufmerksamkeit der VERTRAGSPARTEIEN
oder des Rates, denen er zusammen mit allen
Arbeitsunterlagen einen Bericht über die von ihm
ergriffenen Maßnahmen vorlegen wird, auf die
Angelegenheit lenken.

5. Nach Erhalt des Berichtes werden die VER-
TRAGSPARTEIEN oder der Rat unverzüglich
eine Expertengruppe einsetzen, welche die An-
gelegenheit zu prüfen und geeignete Maßnahmen
zu empfehlen hat. Die Mitglieder der Gruppe
handeln in persönlicher Eigenschaft und werden
in Konsultationen mit den beteiligten Vertrags-
parteien und mit deren Zustimmung ernannt.

6. Bei Durchführung dieser Prüfung und unter
Verwendung aller Arbeitsunterlagen wird die
Gruppe alle Umstände und Erwägungen, die sich
auf die Anwendung der beanstandeten Maß-
nahmen beziehen, sowie deren Auswirkung auf
den Handel und die wirtschaftliche Entwicklung
betroffener Vertragsparteien gebührend berück-
sichtigen.

7. Die Gruppe wird innerhalb von sechzig
Tagen, gerechnet von dem Tag, an welchem ihr
die Angelegenheit unterbreitet wurde, ihre Er-
mittlungen und Empfehlungen den VER-
TRAGSPARTEIEN oder dem Rat zur Beur-
teilung und Beschlußfassung vorlegen. Wenn die
Angelegenheit dem Rat vorgelegt wird, kann
dieser nach Regel 8 der von den VERTRAGS-
PARTEIEN auf ihrer dreizehnten Tagung be-
schlossenen Intersessionalen Verfahrensvorschrif-
ten seine Empfehlungen unmittelbar an die
interessierten Vertragsparteien richten und gleich-
zeitig einen Bericht an die VERTRAGS-
PARTEIEN erstatten.

8. Innerhalb von neunzig Tagen nach der Ent-
scheidung der VERTRAGSPARTEIEN oder des
Rates wird die Vertragspartei, an die eine Emp-
fehlung gerichtet wird, den VERTRAGS-
PARTEIEN oder dem Rat über die in Ausfüh-
rung dieser Entscheidung getroffenen Maßnahmen
berichten.

9. Wenn die Prüfung dieses Berichtes ergibt, daß
eine Vertragspartei, an die eine Empfehlung ge-
richtet wurde, dieser nicht vollständig nachge-
kommen ist und daß folglich Zugeständnisse oder
sonstige Vorteile, die sich mittelbar oder unmit-
telbar auf Grund des Allgemeinen Abkommens
ergeben, weiterhin zunichte gemacht oder ge-
schmälert werden, sowie daß die Umstände
schwerwiegend genug sind, um eine solche Maß-
nahme zu rechtfertigen, können die VER-
TRAGSPARTEIEN die betroffene Vertrags-
partei oder die betroffenen Vertragsparteien er-
mächtigen, gegenüber der Vertragspartei, die den
Schaden verursacht, die Anwendung jedes Zu-
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geständnisses oder jeder sonstigen Verpflichtung
aus dem Allgemeinen Abkommen auszusetzen,
deren Aussetzung unter Berücksichtigung der
Umstände für gerechtfertigt erachtet wird.

10. Wenn der an ein entwickeltes Land gerich-
teten Empfehlung der VERTRAGSPARTEIEN
nicht innerhalb der in Ziffer 8 genannten Zeit-
spanne entsprochen wird, werden die VER-
TRAGSPARTEIEN erwägen, welche weiteren als
die nach Ziffer 9 ergriffenen Maßnahmen zur
Lösung der Angelegenheit getroffen werden
sollen.

11. Wenn Konsultationen nach Artikel XXXVII
Absatz 2 Beschränkungen zum Gegenstand haben,
die durch keine Bestimmung des Allgemeinen
Abkommens gedeckt sind, kann bei Fehlen einer
zufriedenstellenden Lösung jede an diesen Kon-
sultationen teilnehmende Partei verlangen, daß
durch die VERTRAGSPARTEIEN Konsulta-
tionen nach Artikel XXIII Absatz 2 und gemäß
den in diesem Beschluß niedergelegten Ver-
fahrensvorschriften abgehalten werden; dabei gilt
als vereinbart, daß eine Konsultation nach Ar-
tikel XXXVII Absatz 2 über solche Beschrän-
kungen die Bedingungen des Artikels XXIII
Absatz 1 nach Auffassung der VERTRAGSPAR-
TEIEN dann erfüllt, wenn die Konsultations-
partner darin übereinstimmen.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Beschluß für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der in diesem Beschluß enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 6. Feber 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Bock

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiren:
Toncic

Der vorliegende Beschluß ist am 5. April 1966 in Kraft getreten.

Klaus


